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Bekanntmachung der Neufassung der Satzung
des Bremischen Deichverbandes am rechten
Weserufer

Inkrafttreten: 16.04.2025
Fundstelle: Brem.ABI. 2004, 559, ber. S. 627

Vom 17. August 2004

Zuletzt geandert durch Bekanntmachung vom 14.04.2025 (Brem.ABI. 2025, S. 392, ber. S.
517)

Auf Grund des Artikels 2 der Anderung der Satzung des Bremischen Deichverbandes am
rechten Weserufer vom 16. Juli 2004 (Brem.ABI. S. 453) wird nachstehend der Wortlaut
der Satzung des Bremischen Deichverbandes am rechten Weserufer in der seit dem 17.
Juli 2004 geltenden Fassung bekannt gemacht. Die Neufassung berlcksichtigt:

1. die Satzung vom 18. Juni 1996 (Brem.ABI. S. 413),

2. den am 6. Mai 1999 in Kraft getretenen Artikel 1 der Satzung vom 14. April 1999
(Brem.ABI. S. 267),

3. denam 2. Juli 1999 in Kraft getretenen Artikel 1 der Satzung vom 17. Juni 1999
(Brem.ABI. S. 503),

4. den am 2. Oktober 2001 in Kraft getretenen Artikel 1 der Satzung vom 27. September
2001 (Brem.ABI. S. 725),

5. den am 1. Januar 2002 in Kraft getretenen Artikel 1 der Satzung vom 4. Oktober 2001
(Brem.ABI. S. 742),

6. denam 26. April 2003 in Kraft getretenen Artikel 1 der Satzung vom 11. April 2003
(Brem.ABI. S. 172),

7. denam 17. Juli 2004 in Kraft getretenen Artikel 1 der Satzung vom 16. Juli 2004
(Brem.ABI. S. 453).1
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Bremen, den 17. August 2004
Der Senator fur Bau, Umwelt und Verkehr

Satzung des Bremischen
Deichverbandes am rechten Weserufer

Alle Amts-, Funktions- und Personenbezeichnungen, die in dieser Satzung in der
mannlichen Sprachform gebraucht werden, gelten auch in der entsprechenden weiblichen
Sprachform.

8§81

Name, Sitz, Verbandsqgebiet

(1) Der Verband fuhrt den Namen ,Bremischer Deichverband am rechten Weserufer". Er
hat seinen Sitz in Bremen.

(2) Der Verband ist ein Wasser- und Bodenverband im Sinne des
Wasserverbandsgesetzes vom 12. Februar 1991 (BGBI. I. S. 405). Der Verband dient dem
offentlichen Interesse und dem Nutzen seiner Mitglieder. Er verwaltet sich im Rahmen der
Gesetze selbst.

(3) Der Verband ist die Vereinigung folgender ehemaliger Wasser- und Bodenverbande:

1. des Abwasserungsverbandes flr das Blockland,

2. der Bewasserungsgenossenschaft Grambke II,

3. der Il. Bewasserungsgenossenschaft in der Feldmark Walle,

4. der Bewasserungsgenossenschaft Lesumbrok I,

5. der Bewésserungsgenossenschaft Lesumbrok II,

6. der Bewasserungsgenossenschaft Niederbiren,

7. der Bewdasserungsgenossenschaft Oslebshausen-Gropelingen,

8. der Borgfelder Sielacht,

9. der Burger Sielacht mit der Bewasserungsgenossenschaft Grambke I,

10. des Deichverbandes am rechten Weserufer,

Seite 2 von 25



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

des Deichverbandes fur das Werderland,

des Dungener Stauverbandes,

des Grambkermoorer Bewéasserungsverbandes,

der Hollersielacht,

des Lehester Deichverbandes,

des Lehester Stauverbandes,

der Lesumbroker Sielacht,

der Mittelsbirener Bewéasserungsgenossenschaft,
der Niederblocklander Bewasserungsgenossenschatt,
des Oberneulander Stauverbandes,

des Oberneulander Entwasserungs- und Stauverbandes,

des Stauverbandes Lesumbrok-Niederburen,

der Waller Bewasserungsgenossenschaft der kurzen Wiesen, des Nedderfeldes, der

Damm- und Fahrwiesen,

der Wassergenossenschaft Walle-Wummensiede,
der Wasserhorster Bewasserungsgenossenschatt,
des Wasserhorster Stauverbandes,

des Wetterungsverbandes,

der Wasserhorster Auf3endeichssielacht,

des Wasser- und Bodenverbandes Timmersloh,
des Wasserverbandes Osterholz,

des Wasserverbandes Verenmoor,

Seite 3 von 25



32.

des Deich- und Sielverbandes Warf-Butendiek,

33. des Wasser- und Bodenverbandes Burgdamm.

(4) Das Verbandsgebiet besteht aus dem am rechten Weserufer gelegenen Gebiet der
Stadtgemeinde Bremen zuzuglich der Gebiete in Niedersachsen, die zum Verbandsgebiet
des ehemaligen Deich- und Sielverbandes Warf-Butendiek und des ehemaligen
Wasserverbandes Verenmoor gehort haben. Auf die Karte des Verbandsgebietes (Anlage
1 der Satzung) wird ergdnzend verwiesen.

(5) Der Verband fuhrt das kleine bremische Siegel mit dem mittleren bremischen Wappen.

§2

Aufgaben

(1) Der Verband hat folgende Aufgaben:

1.

10.

Ausbau einschlie3lich naturnahem Ruckbau, Unterhaltung und Beseitigung von
Gewassern,

Bau, Unterhaltung und Beseitigung von Anlagen in und an Gewassern,
Herstellung und Erhaltung der zur Erfullung der Verbandsaufgaben nétigen Wege,

Schutz von Grundstticken vor Sturmflut und Hochwasser einschlie3lich notwendiger
Malnahmen im Deichvorland,

Herstellung, Beschaffung, Betrieb, Unterhaltung und Beseitigung von Anlagen zur Be-
und Entwésserung,

Aufnahme und Ableitung von Oberflachenwasser,
Abfallentsorgung im Zusammenhang mit der Durchflihrung von Verbandsaufgaben,

Herrichtung, Erhaltung und Pflege von Flachen, Anlagen und Gewassern zum Schutz
des Naturhaushalts, des Bodens und fir die Landschaftspflege,

Erhaltung landwirtschaftlicher sowie sonstiger Flachen einschliel3lich der Regelung
des Bodenwasser- und Bodenlufthaushalts,

Forderung der Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und Wasserwirtschaft und
Fortentwicklung von Gewasser-, Boden- und Naturschutz,
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11. Férderung und Uberwachung der vorstehenden Aufgaben.

(2) Bei der Erfullung seiner Aufgaben hat der Verband die Belange des Natur- und
Umweltschutzes zu wahren und zu férdern.

§3
Mitglieder

(1) Mitglieder des Verbandes sind die jeweiligen Eigentimer und Erbbauberechtigten der
im Mitgliederverzeichnis aufgefiihrten Grundstiicke und Anlagen (dingliche
Verbandsmitglieder).

(2) Des Weiteren kdnnen Mitglieder sein

1. Personen, denen der Verband im Rahmen seiner Aufgaben Pflichten abnimmt oder
erleichtert,

2. Korperschaften des o6ffentlichen Rechts (korporative Mitglieder),
3. andere Personen, wenn sie von der Aufsichtsbehdrde zugelassen sind.

(3) Fur die Mitglieder ist ein Verzeichnis zu fuhren, das der Verband auf dem Laufenden
halt.

§4

Unternehmen, Plan

(1) Zur Durchfiihrung seiner Aufgaben hat der Verband

1. die zu ihm gehoérenden Grundstticke durch Deiche vor dem Hochwasser der Weser,
der Lesum, der Wiamme und der Worpe zu schiitzen,

2. die im Gewasserverzeichnis des Verbandes be- zeichneten Gewasserstrecken unter
Erhaltung des jeweils erforderlichen Abflussprofils auszubauen oder zu unterhalten,

3. die zu ihm gehdrenden Grundstlcke unter Aufrechterhaltung eines den jeweiligen
Bedurfnissen entsprechenden Wasserstandes zu entwassern mit der Mal3gabe, dass
in Wahrnehmung seiner Verbandsaufgabe Abwasser aus Kanalisationsanlagen nur
als Regen- und Schmelzwasser aus der Trennkanalisation aufzunehmen und
abzuleiten ist,

4. die zu ihm gehérenden Grundsticke zu bewassern.

(2) Das Unternehmen des Verbandes wird in folgenden Gebieten eingeschrankt:
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In dem hochwassergeschutzten Gebietsteil des Wasser- und Bodenverbandes
Dahlwas hat der Verband nur durchzufiihren:
a) dasinAbsatz 1 Nr. 1 bezeichnete Unternehmen,

b) die Unterhaltung des Arberger Kanals sowie den Betrieb und die Unterhaltung
des Schopfwerkes Hemelingen gemaf der in der am 26. Februar 1960
genehmigten Plananderung beschriebenen Form; diese Unternehmen kdnnen
nur im Einvernehmen mit dem Wasser- und Bodenverband Dahlwas geéndert
werden.

In dem Gebietsteil der Wasserhorster Auf3endeichssielacht (8 1 Abs. 3 Nr. 28), auf
den der Verband durch Bekanntmachung vom 17. Februar 1994 (Brem.ABI. S. 56)
ausgedehnt worden ist, hat der Verband nur durchzufiihren:

a) die Unterhaltung des Sacksiels,

b) die Unterhaltung des Wasserhorster Sielgrabens und des Wasserhorster
Sielfleetes.

In dem Gebietsteil nordlich der Lesum und in dem aul3endeichs gelegenen Gebiet
sudlich der Lesum erhalt und betreibt der Verband nur die im Plan des Verbandes
besonders bezeichneten Gewasser und Anlagen, fiir die die entsprechende
Verpflichtung im Rahmen des ,Vertrages tiber die Ubernahme von
Erhaltungsaufgaben an Gewassern, Deichen und Dammen, Anlagen, die dem Schutz
gegen Hochwasser oder Sturmflut zu dienen bestimmt sind oder der Abfiihrung des
Wassers dienen, sowie sonstigen Anlagen auf dem Gebiet der Stadtgemeinde
Bremen (Grof3e Losung)" vom 27. September 2001 und des ,Vertrages tber die
Ubernahme von Erhaltungs- und Betriebsaufgaben beziiglich des
Sturmflutsperrwerks in der Lesum" vom 27. September 2001 von der Freien
Hansestadt Bremen Ubernommen wurde oder noch tibernommen wird.

Im Gebietsteil des Wasserverbandes Osterholz (8 1 Abs. 3 Nr. 30) hat der Verband
nur die Unternehmen gemanR der Vereinbarung zwischen dem Wasserverband
Osterholz und dem Bremischen Deichverband am rechten Weserufer vom 16.
Dezember 2003 durchzufihren.

Im Gebietsteil des Wasserverbandes Verenmoor (8 1 Abs. 3 Nr. 31) hat der Verband
nur die Unternehmen gemanR der Vereinbarung zwischen dem Wasserverband
Verenmoor und dem Bremischen Deichverband am rechten Weserufer vom 16.
Dezember 2003 durchzufihren.
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Im Gebietsteil des ehemaligen Wasser- und Bodenverbandes Burgdamm (8 1

Absatz 3 Nummer 33) hat der Verband nur die folgenden Unternehmen

durchzufihren:

a) die Erhaltung des Burgdammer Entwasserungsbauwerkes ausschlief3lich in
seiner Funktion als Entwasserungssiel,

b) die Unterhaltung des Burgdammer Sielgrabens.

(3) Der Verband hat zur Durchfihrung der Aufgaben nach Absatz 1 und 2

1. die notwendigen Arbeiten an den Grundstiicken, Deichen, im Deichvorland, an den
Dammen, Sielen, Schleusen, Durchlassen, Dikern, Rohrleitungen, Pumpwerken,
Stauanlagen, Wegen und Briucken vorzunehmen und diese Anlagen herzustellen, zu
beschaffen, zu erhalten, zu unterhalten, zu betreiben und zu beseitigen,

2. die notwendigen Arbeiten an den Flissen, Kanélen, Fleeten und sonstigen
Gewassern vorzunehmen und diese Gewasser herzustellen, auszubauen, zu
unterhalten, zu beseitigen und umzugestalten oder zuriickzubauen.

(4) Das durchgefuhrte Unternehmen ergibt sich aus dem Verzeichnis der Anlagen und
Gewasser nebst Ausfuhrungskarten (Lagerbuch), die wie der Plan beim Verband
aufbewahrt werden.

§5

Benutzung der Grundstiicke fiir das Unternehmen

(1) Der Verband ist berechtigt, Grundstiicke, welche die dingliche Mitgliedschaft bei ihm
begrinden, zu betreten und zu benutzen, soweit dies fur die Durchfihrung des
Unternehmens erforderlich ist. Diese Befugnisse hat der Verband auch an dem nicht zu
ihm gehoérenden Deichvorland, wenn nicht ordnungsbehdrdliche Vorschriften
entgegenstehen.

(2) Die fur das Unternehmen bengétigten Stoffe kdnnen - vorbehaltlich nach anderen
Rechtsvorschriften erforderlicher Genehmigungen - aus den im Verbandsgebiet belegenen
Grundstucken und aus dem Deichvorland enthnommen werden.

(3) Der Verband darf Grundstiicke, die 6ffentlichen Zwecken dienen, nur mit Zustimmung
der zustandigen Verwaltungsbehérde benutzen, soweit die Benutzung nicht durch
Rechtsvorschrift zugelassen ist. Die Zustimmung darf nur versagt werden, soweit eine
Beeintrachtigung der 6ffentlichen Zwecke nicht durch entsprechende Mal3hahmen
ausgeglichen werden kann.
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(4) Der Verband ist befugt, Ver- und Entsorgungsleitungen zum Betrieb seiner Anlagen auf
Grundstucken, welche die dingliche Mitgliedschaft bei ihm begrinden, zu verlegen.

§6
Beschrankungen des Grundeigentums
und besondere Pflichten der Mitglieder

(1) Der Verband kann anordnen, dass die Grundstiicke der dinglichen Mitglieder in
bestimmter, dem Plan entsprechender Weise genutzt werden, soweit eine anderweitige
Nutzung die Durchfihrung des Planes erschwert.

(2) Die Nutzung auf den vom Verband unterhaltenen Deichen steht dem Verband zu. Die
Beweidung der vom Verband unterhaltenen Deiche ist nur mit Zustimmung des Verbandes
zulassig.

(3) Ufergrundstiicke durfen nur so bebaut oder bewirtschaftet werden, dass die
Unterhaltung des Gewassers nicht beeintrachtigt wird. Bei der Bebauung und der Nutzung
von Ufergrundstiicken sind die Erfordernisse des Ufer- und Gewasserschutzes zu
beachten. Bei baulichen Anlagen, Leitungsanlagen und vergleichbaren Anlagen ist an den
in der Anlage 3 zu dieser Satzung benannten Hauptvorflutern des Verbandes ein
Mindestabstand von 5 m bzw. 10 m einzuhalten. Bei allen nicht in der Anlage 3 benannten
Gewassern im Verbandsgebiet betragt der Mindestabstand 2 m. Der Abstand wird jeweils
von der oberen Boschungskante an gemessen. Bei verrohrten Gewasserstrecken mussen
bauliche Anlagen, Leitungsanlagen und vergleichbare Anlagen einen Mindestabstand von
jeweils 3 m zu den AulRenkanten der Verrohrung oder des Rahmendurchlasses einhalten.

(4) Langs der Verbandsgewasser sind die Béschungen und ein mindestens 0,80 m breiter
Streifen von der oberen Boschungskante an von einer die Unterhaltung stérenden
Bepflanzung freizuhalten. Einfriedungen miussen einen Mindestabstand von 0,80 m von
der oberen Boschungskante haben. Die Anlieger von Ufergrundstiicken haben zu dulden,
dass der Verband die Ufer bepflanzt, soweit dies der Unterhaltung und dem
Gewasserschutz dient.

(5) Die Besitzer der zum Verband gehérenden und an einem Wasserlauf des Verbandes
liegenden, zur Weide genutzten Grundstiicke kdnnen vom Verband verpflichtet werden,
diese einzuzaunen. Zaune missen wenigstens 0,80 m Abstand von der oberen
Bdschungskante haben. Sie sind ordnungsgemal (viehkehrend) zu unterhalten.

(6) Die Viehtranken, Ubergange und dhnlichen Anlagen sind nach Angabe des Verbandes
so anzulegen und zu erhalten, dass sie das Verbandsunternehmen nicht hemmen.

(7) Langs der Verbandsgewéasser muss bei Ackergrundstiicken ein mindestens 0,80 m
breiter Schutzstreifen von der oberen Boschungskante an unbeackert bleiben.
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(8) Zur Vornahme und Beseitigung von Anpflanzungen sowie zur Errichtung und
Veranderung sonstiger Anlagen auf den vom Verband unterhaltenen Deichen ist die
Genehmigung des Verbandes erforderlich. Die Genehmigung kann widerruflich erteilt
werden.

(9) Entlang der Deichlinie ist bei ebenerdiger Bebauung ein Abstand von 14 m von der
AulRenkante der Deichkrone einzuhalten. Bei nicht ebenerdiger Bebauung ist ein Abstand
von 10 m zum Deichfuld einzuhalten. Der Begriff ,Bebauung‘ umfasst dabei bauliche
Anlagen, Leitungsanlagen und vergleichbare Anlagen.

(10) Von den Beschrankungen der Absatze 3, 4, 7 und 9 kann der Vorstand in besonderen
Hartefallen Ausnahmen zulassen. Die Ausnahme kann widerruflich erteilt werden.

(11) Jedes Mitglied ist dem Verband zur Aufnahme und, soweit fur die Unterhaltung
erforderlich, zum Wegrdumen des bei den Unterhaltungsarbeiten auf sein Grundstiick
gebrachten Aushubes aus den Gewdassern sowie zum Raumen der an seinem Grundstick
liegenden Gewasserstrecken verpflichtet, soweit diese Verpflichtungen nicht einem Dritten
obliegen.

§7

Verbandsschau

(1) Die Anlagen und Gewasser des Verbandes sind mindestens einmal jahrlich zu
schauen. Bei der Schau ist der Zustand der Anlagen und Gewasser festzustellen,
insbesondere, ob sie ordnungsgemal unterhalten und nicht unbefugt benutzt werden.

(2) Das Deichamt wahlt fur die Dauer von fiinf Jahren Schaubeauftragte:

1. Deichgeschworene fiir die Schau und Uberwachung von Deichstrecken,
2. Schaubeauftragte fur die Schau von Gewassern.

(3) Schaufluhrer ist der Deichhauptmann oder der vom Vorstand bestimmte
Schaubeauftragte.

(4) In den landwirtschatftlich genutzten Schaubezirken sollen die Schaubeauftragten und
die Schaufuhrer von den Feldmarksinteressenten vorgeschlagen werden. Die
Feldmarksversammlungen werden vom Verband einberufen.

(5) Der Verband ladt die Schaubeauftragten, die Aufsichtsbehérde und sonstige Beteiligte,
insbesondere technische und landwirtschaftliche Fachbehdrden, rechtzeitig zur
Verbandsschau ein.
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(6) Uber den Verlauf und das Ergebnis der Verbandsschau fertigt der Schaufiihrer eine
Niederschrift an. Er gibt den Schaubeauftragten Gelegenheit zur AuRerung. Der Vorstand
veranlasst die Beseitigung festgestellter Mangel.

§8
Organe

(1) Der Verband hat einen Verbandsausschuss als Vertreterversammlung der
Verbandsmitglieder und einen Vorstand.

(2) Der Verbandsausschuss fuhrt die Bezeichnung ,Deichamt”.

8§89

Aufgaben des Deichamtes

Das Deichamt hat folgende Aufgaben:

1. Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder,

2. Beschlussfassung tber Anderungen der Satzung, des Unternehmens, des Plans oder
der Aufgaben sowie Uber die Grundsatze der Geschéaftspolitik,

3. Beschlussfassung tber die Umgestaltung und die Auflosung des Verbandes,

4. Wahl der Schaubeauftragten,

5. Festsetzung des Wirtschaftsplans sowie von Nachtragen zum Wirtschaftsplan,

6. Beschlussfassung uber die Veranlagungsregeln und Festsetzung der Beitragssatze,
7. Entlastung des Vorstandes,

8. Festsetzung von Grundsatzen fur Dienst- und Anstellungsverhaltnisse und von
Vergitungen fur Vorstandsmitglieder und Mitglieder des Deichamtes,

9. Beschlussfassung Uber Rechtsgeschéfte zwischen Vorstandsmitgliedern und dem
Verband,

10. Beratung des Vorstandes und Beschlussfassung in allen wichtigen Angelegenheiten
des Verbandes und Uberwachung der Durchfiihrung dieser Beschlisse.

§10

Unterausschiisse
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(1) Das Deichamt kann zur Vorbereitung seiner Beschliisse oder zur Erledigung
bestimmter Angelegenheiten standige und nichtstadndige Unterausschisse einsetzen. Die
Unterausschisse bestehen aus mindestens drei und héchstens sieben Mitgliedern des
Deichamtes.

(2) Das Deichamt hat einen standigen Finanzausschuss einzusetzen. Diesem obliegt,

1. die Einnahmen, die Ausgaben und die Vermogensverwaltung des Verbandes zu
uberwachen,

2. bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans und der Nachtrage mitzuwirken,
3. die Entlastung des Vorstandes vorzubereiten,
4. die vom Deichamt Ubertragenen sonstigen Aufgaben wahrzunehmen.

(3) Der Finanzausschuss wahlt aus seiner Mitte einen Sprecher und einen
stellvertretenden Sprecher. Der Sprecher und sein Vertreter kbnnen an den Sitzungen des
Vorstandes teilnehmen, wenn dieser Angelegenheiten nach Absatz 2 Nrn. 1 bis 4
behandelt, sonst nach Absprache mit dem Vorstand.

(4) Die Unterausschisse kdonnen jederzeit im Rahmen ihrer Aufgaben vom Vorstand
Auskunfte Uber die Angelegenheiten des Verbandes einholen.

(5) Der Deichhauptmann oder ein von ihm beauftragtes Vorstandsmitglied leitet ohne
Stimmrecht die Sitzungen der Unterausschiisse; im Ubrigen finden § 13 Abs. 1 Satz 1 und
2 sowie § 14 entsprechende Anwendung.

§11

Zusammensetzung und Wahl des Deichamtes

(1) Das Deichamt besteht aus 31 Mitgliedern, die ehrenamtlich tatig sind.

(2) Die Wahl der Mitglieder des Deichamtes wird durch die Wahlordnung, die als Anlage 2
Bestandteil dieser Satzung ist, geregelt.

§12
Amtszeit

(1) Das Deichamt wird fir funf Jahre gewahlt. Das Amt der Mitglieder des Deichamtes
endet am 31. Mai, zum ersten Mal im Jahr 1996.

(2) Die Mitglieder des Deichamtes fuhren nach Beendigung ihrer Amtszeit inr Amt weiter,
bis das neue Deichamt gewabhlt ist.
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§13

Sitzungen des Deichamtes

(1) Der Deichhauptmann ladt die Mitglieder des Deichamtes mit mindestens zweiwdchiger
Frist zu den Sitzungen ein und teilt die Tagesordnung mit. In dringenden Féllen bedarf es
keiner Frist; in der Ladung ist darauf hinzuweisen. Der Deichhauptmann ladt ferner die
Vorstandsmitglieder ein.

(2) Das Deichamt ist nach Bedarf einzuberufen, mindestens einmal im Jahr. Der
Deichhauptmann muss das Deichamt einberufen, wenn es der Vorstand beschliel3t oder
mindestens ein Drittel der Mitglieder des Deichamtes oder ein Unterausschuss unter
Angabe des Beratungsgegenstandes schriftlich verlangen.

(3) Der Deichhauptmann leitet die Sitzungen des Deichamtes. Er hat kein Stimmrecht. Die
Mitglieder des Vorstandes haben dem Deichamt auf Verlangen jederzeit Auskinfte zu
allen Beratungsgegenstanden zu erteilen.

§14

BeschlieRen im Deichamt, Wahlen

(1) Das Deichamt bildet seinen Willen mit der Mehrheit der Stimmen seiner anwesenden
Mitglieder. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung.
Beschliisse uiber die Abberufung von Vorstandsmitgliedern, tiber eine Anderung der
Aufgabe des Verbandes und lber die Umgestaltung oder Auflésung des Verbandes
bedurfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder.

(2) Das Deichamt ist beschlussfahig, wenn mehr als die Halfte seiner Mitglieder anwesend
und alle rechtzeitig geladen sind. Ohne Rucksicht auf die Anzahl der Erschienenen ist es
beschlussfahig, wenn bei der Ladung mitgeteilt worden ist, dass ohne Rucksicht auf die
Anzahl der Erschienenen beschlossen werden wird. Ohne Rucksicht auf Form und Frist
der Ladung ist es beschlussfahig, wenn alle Mitglieder des Deichamtes zustimmen.
Beschlusse kdnnen auch im schriftlichen Verfahren gefasst werden, wenn kein Mitglied
widerspricht.

(3) Gewahlt wird, wenn kein Mitglied des Deichamtes widerspricht, durch Zuruf oder
Zeichen, sonst durch Stimmzettel. Auf Verlangen eines Mitglieds ist geheim zu wéhlen.
Gewahlt ist, wer die Mehrheit aller abgegebenen giiltigen Stimmen erhalt. Wird diese
Mehrheit bei einer Wahl mit zwei oder mehr Bewerbern im ersten Wahlgang nicht erreicht,
so findet ein zweiter Wahlgang zwischen den beiden Bewerbern mit der hdchsten
Stimmenzahl statt. Haben mehr als zwei Bewerber dieselbe hdchste Stimmenzahl erreicht,
sind diese zugelassen. Haben mehrere Bewerber dieselbe zweithéchste Stimmenzahl
erreicht, sind diese neben dem Bewerber mit der hochsten Stimmenzahl zugelassen. Im
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zweiten Wahlgang ist gewahlt, wer die meisten Stimmen erhalt; bei Stimmengleichheit
entscheidet das vom Deichhauptmann zu ziehende Los.

(4) Die Beschliusse sind in einer Niederschrift festzuhalten, die vom Deichhauptmann
sowie einem Mitglied des Deichamtes zu unterzeichnen ist.

§15

Zusammensetzung des Vorstandes

(1) Der Vorstand besteht aus dem Verbandsvorsteher, dem stellvertretenden
Verbandsvorsteher und drei Beisitzern.

(2) Der Verbandsvorsteher flhrt die Bezeichnung ,Deichhauptmann”. Der stellvertretende
Verbandsvorsteher fuhrt die Bezeichnung ,Zweiter Deichhauptmann".

§16

Wahl des Vorstandes

(1) Das Deichamt wahlt den Deichhauptmann, den stellvertretenden Deichhauptmann und
die weiteren Mitglieder des Vorstandes (Beisitzer). Die Vorstandsmitglieder missen in das
Deichamt wahlbar sein.

(2) Wird ein Mitglied des Deichamtes in den Vorstand gewabhlt, so hat es aus dem
Deichamt auszuscheiden.

(3) Das Ergebnis der Wahl des Vorstandes ist der Aufsichtsbehdrde anzuzeigen.

(4) Das Deichamt kann ein Vorstandsmitglied aus wichtigem Grund mit Zweidrittelmehrheit
abberufen. Die Abberufung und ihr Grund sind der Aufsichtsbehérde anzuzeigen. Diese
kann der Abberufung innerhalb eines Monats nach Eingang der Anzeige unter Angabe der
Grunde widersprechen, wenn der vorgetragene wichtige Grund nicht gegeben ist.
Widerspricht die Aufsichtsbehorde, so ist die Abberufung unwirksam.

§17

Amtszeit des Vorstandes

(1) Der Vorstand wird fur funf Jahre gewahlt. Das Amt des Vorstandes endet am 31. Mai,
zum ersten Male im Jahre 1996 und spater alle funf Jahre.

(2) Wenn ein Vorstandsmitglied vor dem Ablauf der Amtszeit ausscheidet, ist fir den Rest
der Amtszeit ein Nachfolger nach § 16 zu wahlen. Die Ersatzwahl kann unterbleiben, wenn
innerhalb von sechs Monaten ein neuer Vorstand zu wahlen ist.
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(3) Nach Ablauf seiner Amtszeit fihrt der Vorstand seine Geschafte weiter, bis ein neuer
Vorstand gewabhlt ist. Der Vorstand soll spatestens drei Monate nach der Deichamtswahl
gewahlt werden.

§18

Aufgaben des Vorstandes

Der Vorstand leitet den Verband nach Mal3gabe des Wasserverbandsgesetzes und der
Satzung in Ubereinstimmung mit den vom Deichamt beschlossenen Grundsatzen. Dem
Vorstand obliegen alle Geschéfte, zu denen nicht durch Gesetz oder Satzung das
Deichamt berufen ist. Er beschliel3t insbesondere tber

1. die Aufstellung des Wirtschaftsplans und seiner Nachtrage,
2. die Aufnahme von Darlehen und Kassenkrediten,

3. die Entscheidung im Rechtsmittelverfahren,

4. die Aufnahme und Entlassung von Mitgliedern,

5. die Einstellung, Beférderung und Entlassung der Dienstkrafte einschlief3lich
Vergutungen und Nebenleistungen,

6. die Festsetzung der Entschadigung fir die Benutzung der Grundstiicke fir das
Verbandsunternehmen.

§19

Sitzungen des Vorstandes

(1) Der Deichhauptmann ladt die Vorstandsmitglieder mit mindestens einwdchiger Frist
schriftlich zu den Sitzungen ein und teilt die Tagesordnung mit. In dringenden Fallen bedarf
es keiner Frist. In der Ladung ist darauf hinzuweisen.

(2) Der Vorstand ist nach Bedarf einzuberufen, jedoch mindestens einmal in drei Monaten.
Der Deichhauptmann muss den Vorstand einberufen, wenn es zwei Vorstandsmitglieder
unter Angabe des Beratungsgegenstandes schriftlich verlangen.

§20

BeschlieRen im Vorstand

(1) Der Vorstand bildet seinen Willen mit der Mehrheit der Stimmen seiner anwesenden
Mitglieder. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des
Deichhauptmannes den Ausschlag.
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(2) Der Vorstand ist beschlussfahig, wenn mindestens drei Mitglieder anwesend und alle
rechtzeitig eingeladen sind.

(3) Ohne Ricksicht auf die Anzahl der Erschienenen ist der Vorstand beschlussfahig,
wenn er zum zweiten Male wegen desselben Gegenstandes rechtzeitig eingeladen und
hierbei mitgeteilt worden ist, dass ohne Rucksicht auf die Anzahl der Erschienenen
beschlossen werden wird. Ohne Ricksicht auf Form und Frist der Einladung ist der
Vorstand beschlussfahig, wenn alle Vorstandsmitglieder zustimmen.

(4) Auf schriftichem Wege erzielte Beschlisse sind gtiltig, wenn sie einstimmig von allen
Vorstandsmitgliedern gefasst sind.

(5) Die Beschliusse sind in einer Niederschrift festzuhalten, die vom Vorsitzenden und
einem weiteren Vorstandsmitglied zu unterzeichnen ist.

§21

Geschifte des Deichhauptmannes

(1) Der Deichhauptmann fuhrt den Vorsitz im Vorstand. Ihm obliegen alle Geschafte im
Rahmen des Beschlusses des Deichamtes Uber die Grundsétze der Geschéftspolitik.

(2) Der Deichhauptmann ist oberster Dienstvorgesetzter aller Dienstkrafte des Verbandes.

(3) Der Deichhauptmann unterrichtet in angemessenen Zeitabstanden die anderen
Vorstandsmitglieder von seinen Geschéften und die Verbandsmitglieder tber die
Angelegenheiten des Verbandes.

§ 22
Sorgfaltspflicht und Haftung der Vorstandsmitglieder

Die Vorstandsmitglieder haben bei der Erfullung ihrer Aufgaben die erforderliche Sorgfalt
anzuwenden. Sie sind dem Verband insbesondere dafir verantwortlich, dass die
Bestimmungen der Satzung eingehalten und die Beschlisse des Deichamtes ausgefiihrt
werden. Ein Vorstandsmitglied, das seine Obliegenheiten vorsatzlich oder grob fahrlassig
verletzt, ist dem Verband zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Der
Schadensersatzanspruch verjahrt in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in welchem der
Verband von dem Schaden und der Person des Ersatzpflichtigen Kenntnis erlangt.

§23

Aufwandsentschadigungen

(1) Die Mitglieder des Vorstandes und des Deichamtes sind ehrenamtlich tatig.
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(2) Der Deichhauptmann und die weiteren Vorstandsmitglieder erhalten eine jahrliche
Aufwandsentschadigung. Dem Sprecher und dem stellvertretenden Sprecher des
Finanzausschusses sowie den Sprechern der weiteren Ausschisse kann eine
Aufwandsentschadigung zugebilligt werden. Die Hohe der Aufwandsentschadigungen
beschliel3t das Deichamt.

(3) Die Mitglieder des Deichamtes erhalten fiir die Abgeltung des durch die Wahrnehmung
ihres Amtes entstandenen Aufwandes eine pauschalierte Entschadigung in Form eines
Sitzungsgeldes. Die HOhe beschliel3t der Vorstand. In Hartefallen kann anstelle des
Sitzungsgeldes eine Entschéadigung fur Aufwand und Verdienstausfall im Rahmen der
Bestimmungen Uber die Entschadigung von Zeugen und Sachverstandigen gewahrt
werden. Daneben kann die Halfte des Sitzungsgeldes zur Abgeltung des allgemeinen
Aufwandes gezahlt werden.

§24

Geschaiftsfiihrer

Der Verband hat einen Geschaftsfuhrer. Der Geschaftsfuhrer fihrt seine Geschafte im
Rahmen der Geschéaftsordnung.

§25

Dienstkrafte

(1) Der Verband hat einen Technischen Leiter fur die Durchfiihrung des
Verbandsunternehmens (8§ 4), einen Kaufmannischen Leiter fiir die Durchfihrung des
Wirtschaftsplans und bei Bedarf weitere Dienstkréfte einzustellen.

(2) Der Verband kann berufen und wieder abberufen:

1. Stauwarter fur die Bedienung und Uberwachung von Stauanlagen, Sielen und
Schopfwerken,

2. Schleusenwarter fur die Bedienung und Uberwachung von Schleusen.

(3) Die Deichstrecken fir die Deichgeschworenen und die Schaubezirke der
Schaubeauftragten fur die Gewasser werden vom Verband festgelegt. Die
Deichgeschworenen, Schaubeauftragten, Stau- und Schleusenwarter haben die
Anweisungen des Deichhauptmannes zu befolgen. Fur ihre Tatigkeit erhalten die
Deichgeschworenen und die Schaubeauftragten eine Aufwandsentschadigung in Form
von Einsatz- bzw. Schaugeldern, die Stau- und Schleusenwarter eine jahrliche
Aufwandsentschadigung, deren Hohe vom Vorstand festgelegt wird.
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§26

Gesetzliche Vertretung des Verbandes

(1) Der Deichhauptmann vertritt den Verband gerichtlich und aul3ergerichtlich, soweit nach
Mal3gabe der Geschaftsordnung die Vertretung nicht dem Geschéftsfihrer obliegt. Die
Aufsichtsbehdrde erteilt ihnen eine Bestatigung tber die Vertretungsbefugnis.

(2) Erklarungen, durch die der Verband verpflichtet werden soll, bedurfen der Schriftform;
sie sind nach Mal3gabe der fur den jeweiligen Fall geltenden Regelungen von dem oder
den Vertretungsberechtigten zu unterzeichnen. Wird flr ein Geschatft oder fur einen Kreis
von Geschéften ein Bevollmachtigter bestellt, so bedarf die Vollmacht der Form des
Satzes 1. Ist eine Erklarung gegentber dem Vorstand abzugeben, geniigt es, wenn sie
dem Deichhauptmann oder dem vertretungsbefugten Geschaftsfilhrer gegeniber
abgegeben wird.

§27

Anwendung der Landeshaushaltsordnung

Fur die Haushaltsfihrung, Rechnungslegung, Prifung und Entlastung gilt die
Landeshaushaltsordnung nach Mal3gabe ihres § 105 Abs. 1 Satz 1 mit Ausnahme der 88
5, 10, 13, 14, 8 22 Abs. 2, § 31, § 35 Abs. 1 Satz 2, 88 40 bis 42, § 44 Abs. 1 Satz 4, § 73
Satz 2, 88 81, 82, 83 und 85; dabei treten an die Stelle des Senats, des Senators fur
Finanzen und des zustandigen Senators der Vorstand sowie an die Stelle der Burgerschaft
und der Finanzdeputation das Deichamt.

§28

Kaufmannisches Rechnungswesen

(1) Der Verband wirtschaftet nach den Grundsétzen des kaufménnischen
Rechnungswesens (Doppik). Fur die Durchfihrung sind die 88 17 bis 23, 25 bis 30 und 32
des Bremischen Gesetzes fir Eigenbetriebe und sonstige Sondervermdgen des Landes
und der Stadtgemeinden entsprechend anzuwenden mit der Mal3gabe, dass die Bildung
von Rickstellungen fur Anlagenunterhaltung und Grof3reparaturen als langfristige
Vorsorge fur die Erfullung der Verbandsaufgaben zulassig ist.

(2) Die Hohe des Stammkapitals wird auf 6 Millionen Euro festgelegt.

§ 29
Wirtschaftsplan

(1) Der Vorstand stellt durch Beschluss fur jedes Wirtschaftsjahr den Wirtschaftsplan und
nach Bedarf Nachtrage dazu auf. Das Deichamt setzt den Wirtschaftsplan vor Beginn des
Wirtschaftsjahres und die Nachtrage wéahrend des Wirtschaftsjahres fest.

Seite 17 von 25



(2) Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermogensplan, dem
Stellenplan und einer Gesamttbersicht. Der Erfolgsplan muss alle auf das Wirtschaftsjahr
bezogenen voraussichtlichen Ertrdge und Aufwendungen einschliel3lich der
Abschreibungen auf das Anlagevermogen und die erforderlichen Ruckstellungen
enthalten. Er ist in Aufwand und Ertrag auszugleichen. Die Aufwendungen mussen zur
Erfullung der Aufgaben des Verbandes notwendig sein. Der Vermdgensplan muss alle im
Wirtschaftsjahr geplanten Investitionen und die Festlegung der Mittel zur Finanzierung der
Investitionen enthalten.

(3) Bei Aufstellung und Durchflihrung des Wirtschaftsplans sind die Grundsatze der
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten.

(4) Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

(5) Der Deichhauptmann legt den festgestellten Wirtschaftsplan vor Beginn des
Wirtschaftsjahres und spater festgestellte Nachtrage bis zum Ende des Wirtschaftsjahres
der Aufsichtsbehorde vor.

§30

Festsetzung des Beitragssatzes

(1) Das Deichamt setzt gleichzeitig mit der Feststellung des Wirtschaftsplans den fur die
Hohe der allgemeinen Beitrage nach 8 35 Abs. 1 malRgebenden Beitragssatz fest. Das
Deichamt setzt gleichzeitig die Beitragssatze und Mindestbeitrage fur die
Beitragsabteilungen nach § 35 Absatz 5, 6 und 7 nach dem jeweils gultigen
Beitragsmal3stab fest.

(2) Der Deichhauptmann legt den Beschluss tber den festgesetzten Beitragssatz der
Aufsichtsbehdrde vor.

§31

Uber- und auBerplanmaBige Ausgaben

(1) Der Vorstand bewirkt Ausgaben, die im Wirtschaftsplan nicht oder noch nicht
festgesetzt sind, wenn der Verband dazu verpflichtet ist und ein Aufschub erhebliche
Nachteile bringen wirde. Entsprechendes gilt fir Anordnungen, durch die
Verbindlichkeiten des Verbandes entstehen kdnnen, ohne dass ausreichende Mittel im
Wirtschaftsplan vorgesehen sind.

(2) Der Vorstand unternimmt unverziglich die Aufstellung eines Nachtrags zum
Wirtschaftsplan und dessen Festsetzung durch das Deichamt.
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§32

Rechnungslequng und —prifung

(1) Der Vorstand stellt durch Beschluss in der ersten Halfte des neuen Wirtschaftsjahres
den Jahresabschluss fur das vorhergehende Wirtschaftsjahr auf und legt ihn dem
Deichamt zur Kenntnis vor.

(2) Die Rechnung ist, unbeschadet einer Prifung durch den Rechnungshof der Freien
Hansestadt Bremen nach § 111 der Landeshaushaltsordnung, von der nach Absatz 3
bestimmten Prifstelle alsbald zu prufen.

(3) Das Deichamt bestimmt eine Prifstelle flr den Verband; die Auswahl der Prifstelle
bedarf der Zustimmung der Aufsichtsbehdrde.

(4) Die Prufung erstreckt sich insbesondere darauf, ob

1. der Wirtschaftsplan eingehalten worden ist,

2. die Aufwendungen und Ertrage begriindet und belegt sind und der Jahresabschluss
ordnungsgemal aufgestellt ist,

3. wirtschaftlich und sparsam verfahren wird,

4. bei der Durchfihrung des Wirtschaftsplans die geltenden Vorschriften und
Grundsatze eingehalten werden.

(5) Die Prufstelle fasst das Ergebnis ihrer Prifung in einem Prufbericht zusammen und
Ubermittelt ihn dem Verband und der Aufsichtsbehérde.

§33

Entlastung des Vorstandes

(1) Der Deichhauptmann legt den Prifungsbericht binnen vier Wochen nach Eingang dem
Deichamt vor.

(2) Das Deichamt beschliel3t Gber die Entlastung des Vorstandes.

§34
Beitrage

(1) Die Mitglieder haben dem Verband die Beitrage zu leisten, die zur Erfullung seiner
Aufgaben und Verbindlichkeiten und zu einer ordentlichen Durchflihrung des
Wirtschaftsplans erforderlich sind.
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(2) Die Beitrage bestehen in Geldleistungen (Geldbeitradge) und in Dienst- und
Sachleistungen (Sachbeitrage).

(3) Die Hebung von Mindestbeitragen und Zusatzbeitragen ist zulassig.

(4) Wer, ohne Verbandsmitglied zu sein, als Eigentimer eines Grundstiicks oder einer
Anlage oder als Unterhaltungspflichtiger von Gewassern von dem Unternehmen des
Verbandes einen Vorteil hat (Nutzniel3er), kann mit Zustimmung der Aufsichtsbehorde wie
ein Mitglied zu Geldbeitragen herangezogen werden. Der Nutzniel3er ist vorher
anzuhoren.

§35

BeitragsmaRstab

(1) Die Beitragslast verteilt sich fur die in § 4 bezeichneten Unternehmen auf alle
Mitglieder im Verhaltnis der festgestellten Grundsteuerwerte der zum Verband gehdrenden
Grundstucke (allgemeine Beitrage), soweit nicht mit Vorteilsnehmern vertragliche
Vereinbarungen Uber Beitragsleistungen (Sonderbeitrage) bestehen. Die Aufwendungen,
die nicht durch Sonderbeitrdge gedeckt sind, sind zusammenzurechnen und dann
umzulegen. Allgemeine Beitrage durfen nicht fir Mal3hahmen nach § 4 Abs. 2 Nr. 3
verwendet werden. Das Beitragswesen des Verbandes ist auf der Grundlage des
Vorteilsprinzips weiterzuentwickeln.

(2) Grundstucke, fur die kein Grundsteuerwert festgestellt ist, werden im Wert nach den
Regelungen des Siebenten Abschnitts des Zweiten Teils des Bewertungsgesetzes zur
Bewertung des Grundvermégens durch den Deichverband geschétzt. Wenn die
Regelungen des Bewertungsgesetzes zur Bewertung des Grundvermdgens fur die
Schatzung bestimmter Flachen ungeeignet sind, fiihrt der Deichverband die Schatzung
nach anderen geeigneten Mal3staben durch. Die Feststellung des Ersatzwertes wird nach
den Verhaltnissen zu Beginn des Kalenderjahres durchgefihrt. Fur die ermittelten
Ersatzwerte gelten die fur die Grundsteuerwerte getroffenen Regelungen sinngemals.

(3) Die Hbhe der Sonderbeitrage ergibt sich aus den mit Vorteilsnehmern geschlossenen
Vertragen. Soweit vereinbart durfen diese Beitrage nur entsprechend dem Vertragszweck
verwendet werden.

(4) Der Verband kann fur Einleitungen, die die Unterhaltung der Gewasser und Anlagen
des Verbandes erschweren, Erschwernisbeitrage nach 8 26 des Bremischen
Wassergesetzes erheben. Das Beitragsverhaltnis fir den Erschwernisbeitrag ergibt sich
aus den vom Deichamt beschlossenen Veranlagungsregeln.
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(5) Im Gebiet des ehemaligen Wasserverbandes Verenmoor verteilt sich die Beitragslast
fur die Unternehmen auf alle dortigen Mitglieder im Verhéltnis der Flacheninhalte der zum
Verband gehérenden Grundstiicke. Der Verband hebt fur Flachen bis zu einem Hektar
einen Mindestbeitrag.

(6) Das Gebiet des ehemaligen Deich- und Sielverbandes Warf-Butendiek bildet eine
Beitragsabteilung. Der Beitrag verteilt sich auf alle dortigen Mitglieder im Verhaltnis der
zuletzt zugrunde gelegten Einheitswerte der zu diesem Verband gehdrenden Grundstiicke.
Zur Ermittlung der Beitragshthe wird fur das Gebiet eine gesonderte Kostenrechnung
gefuhrt.

(7) Im Gebiet des ehemaligen Wasser- und Bodenverbandes Burgdamm verteilt sich die
Beitragslast fir die vom Deichverband nach § 4 Absatz 2 Nummer 6 durchzufiihrenden
Unternehmen auf alle dortigen Mitglieder im Verhéltnis der Flacheninhalte der zum
Verband gehérenden Grundstiicke. Der Verband hebt fur Flachen bis zu einem Hektar
einen Mindestbeitrag.

§36

Ermittlung des Beitragsverhaltnisses und Datenverarbeitung

(1) Die Verbandsmitglieder sind verpflichtet, dem Verband alle fiir die Veranlagung
erforderlichen Angaben wahrheitsgemal3 und rechtzeitig zu machen und den Verband bei
ortlich notwendigen Feststellungen zu unterstitzen. Insbesondere Verdnderungen in den
Veranlagungsgrundlagen sind dem Verband unverziglich mitzuteilen. Der Verband ist
verpflichtet, erst vom Zeitpunkt der Kenntnisnahme an die entsprechenden Anderungen
bei der Beitragsveranlagung vorzunehmen.

(2) Die in Absatz 1 genannte Verpflichtung besteht nur gegentiber Personen, die vom
Verband durch eine schriftliche Vollmacht als zur Einholung der Ausklnfte oder zur
Einsicht und Besichtigung berechtigt ausgewiesen sind.

(3) Unbeschadet dessen wird der Beitrag eines Mitgliedes nach pflichtgemaiem
Ermessen durch den Vorstand geschatzt, wenn

1. das Mitglied die Bestimmung des Absatzes 1 verletzt hat,

2. es dem Verband ohne eigenes Verschulden nicht mdglich ist, den Beitrag des
Mitgliedes zu ermitteln.

(4) Der Verband ist berechtigt, die erforderlichen Daten tber die Mitgliedsgrundstticke zu
Zwecken der Festsetzung der Beitrdge und Ersatzwerte, zur Durchfihrung des
Unternehmens nach § 4, zur Fihrung des Mitgliederverzeichnisses nach § 3 Abs. 3 und
zur Durchfuihrung von Wahlen nach der Wahlordnung in Anlage 2 der Satzung zu erheben,
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zu speichern und zu verarbeiten. Ferner diurfen Daten Uber die Grundstlicke im
Deichvorland zur Durchfihrung des Unternehmens nach 8§ 4 erhoben, gespeichert und
verarbeitet werden. Die Daten umfassen Namen und Anschrift der Verbandsmitglieder,
Grundsteuer- oder Beitragsnummer, Flur- und Grundbuchkennzeichen, Grundsteuerwert
oder Ersatzwert, Flache, Nutzungsart und Belegenheit der Grundstticke. Die
Grundsteuerwerte werden vom Finanzamt Bremen festgestellt und nach 8§ 30 Abs. 6 der
Abgabenordnung (AO) an den Verband tbermittelt. Die flurstiicksbezogenen Daten
werden nach 8§ 10 des Vermessungs- und Katastergesetzes an den Verband Ubermittelt.
Im Gebiet des ehemaligen Deich- und Sielverbandes Warf-Butendiek wird neben dem
Grundsteuerwert der zuletzt zugrunde gelegte Einheitswert der zu diesem Verband
gehorenden Grundsticke gespeichert und verarbeitet.

(5) Die Absatze 1 bis 4 gelten entsprechend auch fur Personen, die, ohne
Verbandsmitglied zu sein, zur Beitragsleistung herangezogen werden oder herangezogen
werden kdnnen (8 34 Abs. 4), mit der Mal3gabe, dass diese Personen nur insoweit zur
Offenlegung von Tatsachen und Rechtsverhaltnissen verpflichtet sind, als dies fiir die
Festlegung ihrer Beitrage erforderlich ist.

§37

Hebung der Verbandsbeitrage

(1) Der Verband setzt die Verbandsbeitrage nach den Verhaltnissen zu Beginn des
Wirtschaftsjahres auf der Grundlage des geltenden Beitragsmal3stabes fest und erhebt sie
durch Beitragsbescheid oder amtliche Bekanntmachung. Bei Veranderungen gilt 8§ 36
Abs. 1 Satz 3 entsprechend. Die Zahlung der Sonderbeitrage gemal3 § 35 Abs. 3 richtet
sich nach den Bestimmungen in den Vertragen.

(2) Die Erhebung der Verbandsbeitrage kann Stellen auf3erhalb des Verbandes Ubertragen
werden.

(3) Jedem Verbandsmitglied ist auf Verlangen Einsicht in die ihn betreffenden
Beitragsunterlagen zu gewéhren.

(4) Steht beitragspflichtiger Grundbesitz mehreren Mitgliedern gemeinschatftlich zu, so sind
sie Gesamtschuldner.

(5) Soweit es fir die Durchfiihrung des Unternehmens und die Verwaltung des Verbandes
erforderlich ist, haben die Mitglieder bis zur Bekanntgabe eines neuen Beitragsbescheides
zu den bisherigen Falligkeitsterminen Vorauszahlungen unter Zugrundelegung der zuletzt
festgesetzten Beitrage zu entrichten. Abweichungen, die sich nach dem neuen
Beitragsbescheid ergeben, sind bis zu dem im Beitragsbescheid festgesetzten Termin
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auszugleichen. Vorauszahlungen auf Sonderbeitrdge gemal 8 35 Abs. 3 erfolgen nach
den Bestimmungen in den Vertragen.

(6) Fur die Verjahrung und die Erhebung von Sdumniszuschlagen sind die Vorschriften der
Abgabenordnung entsprechend anzuwenden.

§38

Zwangsvollstreckung

Die auf dem Wasserverbandsgesetz oder der Satzung beruhenden Forderungen des
Verbandes kdnnen im Verwaltungswege vollstreckt werden. Das Verfahren richtet sich
nach dem Bremischen Gesetz uber die Vollstreckung von Geldforderungen im
Verwaltungswege (BremGVG) in der jeweils geltenden Fassung.

§39

Sachbeitrage

Die Verbandsmitglieder kdnnen zu Sachbeitragen im Sinne von 8§ 34 Abs. 2 herangezogen
werden. Die Verteilung dieser Sachbeitrage richtet sich nach dem Beitragsverhéaltnis
gemal § 35. Die Sachbeitrage kbnnen auf die Geldbeitrage angerechnet werden.

§40

Anordnungsbefugnis

(1) Die Verbandsmitglieder, die Eigentimer des Deichvorlandes und die auf Grund eines
vom Eigentiimer abgeleiteten Rechts Nutzungsberechtigten haben die auf Gesetz oder
Satzung beruhenden Anordnungen des Vorstandes, des Deichhauptmannes, des
Verbandsgeschaftsfihrers und der Dienstkrafte des Verbandes zu befolgen.

(2) Der Vollzug der Anordnungen des Verbandes richtet sich nach den Vorschriften des
Gesetzes Uber das Verfahren zur Erzwingung von Handlungen, Duldungen oder
Unterlassungen (Bremisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz - BremVwVG -) in der
jeweils geltenden Fassung.

§41

Bekanntmachungen

(1) Die offentlichen Bekanntmachungen des Verbandes erfolgen nach dem Bremischen
Gesetz uber die Veroffentlichung amtlicher Bekanntmachungen (Bremisches
Bekanntmachungsgesetz) in der jeweils geltenden Fassung.

(2) Fur die Bekanntmachung langerer Urkunden gentgt die Bekanntmachung des Ortes,
an dem Einblick in die Unterlagen genommen werden kann.
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§42
Aufsicht

(1) Der Verband steht unter der Rechtsaufsicht des nach der Geschaftsverteilung des
Senats zustandigen Senators.

(2) Die Aufsichtsbehérde kann sich, auch durch Beauftragte, Gber die Angelegenheiten
des Verbandes unterrichten. Sie kann mundliche und schriftliche Berichte verlangen, Akten
und andere Unterlagen anfordern sowie an Ort und Stelle Prifungen und Besichtigungen
vornehmen.

(3) Die Aufsichtsbehorde ist unter Angabe der Tagesordnung zu den Sitzungen der
Verbandsorgane einzuladen; ihrem Vertreter ist auf Verlangen das Wort zu erteilen.

§43

Zustimmung zu Geschiften

(1) Der Verband bedarf der Zustimmung der Aufsichtsbehdrde

1. zur unentgeltlichen VerdulRerung von Vermdgensgegenstanden,

2. zur Aufnahme von Darlehen, die Gber 5 % des jahrlichen allgemeinen
Beitragsaufkommens gemaf § 35 Abs. 1 hinausgehen,

3. zur Ubernahme von Biirgschaften, zu Verpflichtungen aus Gewahrvertragen und zur
Bestellung von Sicherheiten,

4. zu Rechtsgeschaften mit einem Vorstandsmitglied einschliel3lich der Vereinbarung
von Vergutungen, soweit sie Uber den Ersatz von Aufwendungen hinausgehen.

(2) Die Zustimmung ist auch zu Rechtsgeschaften erforderlich, die einem in Absatz 1
genannten Geschaft wirtschaftlich gleichkommen.

(3) Zur Aufnahme von Kassenkrediten geniigt eine allgemeine Zustimmung mit
Begrenzung auf einen Hochstbetrag.

(4) Die Aufsichtsbehotrde kann fur bestimmte Geschafte Ausnahmen von den Abséatzen 1
bis 3 allgemein zulassen.

(5) Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn sie nicht innerhalb eines Monats nach Eingang
der Anzeige bei der Aufsichtsbehdrde versagt wird. In begriindeten Einzelfallen kann die
Aufsichtsbehdrde die Frist durch Zwischenbescheid um einen Monat verlangern.
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§44

Verschwiegenheitspflicht

(1) Die ehrenamtlich Tatigen sind, auch nach Beendigung ihrer ehrenamtlichen Tatigkeit,
verpflichtet, Uber alle ihnen bei der Durchfiihrung ihrer Aufgaben bekannt werdenden
Tatsachen und Rechtsverhaltnisse Verschwiegenheit zu bewahren.

(2) Im Ubrigen sind die Vorschriften des Bremischen Verwaltungsverfahrensgesetzes, des
Bremischen Datenschutzgesetzes und des 8§ 30 der Abgabenordnung tber die
Verschwiegenheitspflicht zu beachten.

(2) Eine Nachwahl in den neu formierten Wahlkreisen findet in diesem Zeitraum nicht statt.

8§ 45
(In-Kraft-Treten)

Anlagen (nichtamtliches Verzeichnis)

Weitere Informationen siehe rechte Spalte oben.

FuRnoten

1) Red. Anm.: Hinweis gemaR der ,Berichtigung der Bekanntmachung der Anderung der
Satzung des Bremischen Deichverbandes am rechten Weserufer” vom 20.08.2004
(Brem.ABI. 2004, S. 627):

.Mit der Satzungsanderung vom 16. Juli 2004 (Brem.ABI. S. 453) erfolgte auch der
Abdruck der Karte des Verbandsgebietes (Brem.ABI. S. 455). Da der 6stliche Teil der
Karte unvollstandig abgedruckt war, erfolgte eine Korrektur im Rahmen der
Veroffentlichung der Neufassung der Satzung am 17. August 2004 (Brem.ABI. S.
569)."

Weitere Fassungen dieser Vorschrift

Vorschrift vom 09.12.2024, guiltig ab 01.01.2025 bis 15.04.2025
Vorschrift vom 02.12.2024, giiltig ab 05.12.2024 bis 31.12.2024
Vorschrift vom 29.11.2022, guiltig ab 02.12.2022 bis 04.12.2024
Vorschrift vom 07.09.2020, giiltig ab 16.10.2020 bis 01.12.2022
Vorschrift vom 06.08.2018, gultig ab 11.08.2018 bis 15.10.2020
Vorschrift vom 15.01.2016, giiltig ab 23.01.2016 bis 10.08.2018
Vorschrift vom 20.01.2011, gultig ab 03.02.2011 bis 22.01.2016
Vorschrift vom 31.10.2008, giiltig ab 11.11.2008 bis 02.02.2011
Vorschrift vom 06.04.2005, gultig ab 19.04.2005 bis 10.11.2008
Vorschrift vom 17.08.2004, giiltig ab 18.08.2004 bis 18.04.2005

Seite 25 von 25


https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bekanntmachung-der-neufassung-der-satzung-des-bremischen-deichverbandes-am-rechten-weserufer-253895?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#DocInhalt
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bekanntmachung-der-neufassung-der-satzung-des-bremischen-deichverbandes-am-rechten-weserufer-252593?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#DocInhalt
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bekanntmachung-der-neufassung-der-satzung-des-bremischen-deichverbandes-am-rechten-weserufer-186517?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#DocInhalt
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bekanntmachung-der-neufassung-der-satzung-des-bremischen-deichverbandes-am-rechten-weserufer-156253?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#DocInhalt
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bekanntmachung-der-neufassung-der-satzung-des-bremischen-deichverbandes-am-rechten-weserufer-119104?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#DocInhalt
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bekanntmachung-der-neufassung-der-satzung-des-bremischen-deichverbandes-am-rechten-weserufer-73600?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#DocInhalt
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bekanntmachung-der-neufassung-der-satzung-des-bremischen-deichverbandes-am-rechten-weserufer-73599?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#DocInhalt
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bekanntmachung-der-neufassung-der-satzung-des-bremischen-deichverbandes-am-rechten-weserufer-73598?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#DocInhalt
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bekanntmachung-der-neufassung-der-satzung-des-bremischen-deichverbandes-am-rechten-weserufer-73597?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#DocInhalt
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bekanntmachung-der-neufassung-der-satzung-des-bremischen-deichverbandes-am-rechten-weserufer-73601?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#DocInhalt

	Bekanntmachung der Neufassung der Satzung des Bremischen Deichverbandes am rechten Weserufer
	Anlagen (nichtamtliches Verzeichnis)
	Fußnoten
	Weitere Fassungen dieser Vorschrift


